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SATZUNG
DER GROSSEN KREISSTADT WALDKIRCH 

LANDKREIS EMMENDINGEN

Über die 10. Änderung des Bebauungsplanes und der 
örtlichen Bauvorschriften „Unterfelder-Peterskirchle“ 

Nach §10 des Baugesetzbuches i. V. m. §4 Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg und §74 Landesbauordnung Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch in sei-
ner Sitzung am 24.07.2017 die 10. Änderung des Bebauungs-
planes „Unterfelder-Peterskirchle“ als Satzung beschlossen. 

§1
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanände-
rung ergibt sich aus der Eintragung im „Zeichnerischen 
Teil“.

§2
Inhalt der Satzung 

1. Zeichnerischer Teil der Bebauungsplanänderung im 
Maßstab 1:500 in der Fassung vom 27.03.2017.
2. Textliche Festsetzung in der Fassung vom 07.04.2017.

Beigefügt sind: 
1. Begründung in der Fassung vom 07.04.2017.
2. Ausgleichskonzeption

§3
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des §75 LBO handelt, wer den auf-
grund der von §9 Abs. 4 BauGB i.V. m. §74 LBO ergangenen 
Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt.

§4 
Inkrafttreten 

Die Bebauungsplanänderung tritt nach § 10 Abs. 3 
BauGB mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.

Waldkirch, den 21.09.2017 

gez. Roman Götzmann, Oberbürgermeister 

Hinweise: Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung sind 
gem. § 215 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 BauGB unbeachtlich und eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 79183 Waldkirch unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB 
beachtlich sind. Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Stadt 79183 Waldkirch geltend gemacht worden sind. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
Ausfertigungsvermerk: Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung unter 
Beachtung des vorstehenden Verfahrens mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates der Stadt 79183 Waldkirch übereinstimmen. 

Waldkirch, den 21.09.2017 

Öffentliche Bekanntmachung
Inkrafttreten des Bebauungsplans “Unterfelder-Peterskirchle – 10. Änderung“

Der Gemeinderat der Stadt Waldkirch hat am 24.07.2017 
in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan "Unterfelder-
Peterskirchle – 10. Änderung" im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der 
örtlichen Bauvorschriften “Unterfelder-Peterskirchle –  
10. Änderung“ ergibt sich aus dem beiliegenden Lageplan 
vom 27.03.2017 durch die schwarze Umrandung.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes und 
der örtlichen Bauvorschriften “Unterfelder-Peterskirchle – 10. 
Änderung“ umfasst die Grundstücke mit den Flurstücks-
nummern 1308, 1308/2, 1308/4, 1308/7 sowie Teile des 
Flurstückes 1309 auf der Gemarkung Waldkirch. Maßge-
bend für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes und 
der örtlichen Bauvorschriften ist der beigefügte Lageplan. 

Mit dieser Bekanntmachung treten der Bebauungsplan 
und die örtlichen Bauvorschriften “Unterfelder-Peters-
kirchle – 10. Änderung“ in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Der Bebauungsplan einschließlich seiner Begründung und 
die örtlichen Bauvorschrif-
ten können nach § 10 Abs. 
4 Baugesetzbuch beim 
Dezernat IV, Planen, Bauen 
und Umwelt, Waldkirch, 
Marktplatz 1 - 5, 79183 
Waldkirch, 3. OG, Zimmer 
306, während der üblichen 
Dienststunden eingesehen 
werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan und 
die Satzungen einsehen 
und über ihren Inhalt Aus-
kunft verlangen.

Auf die Vorschriften des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in 
den §§ 39 - 42 BauGB 
bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung 

schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen 
ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht inner-
halb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 
214 Abs. 1 Satz 1 - 3 des Baugesetzbuchs bezeichneten 
Verfahrens- und Formschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans, ein nach § 214 Abs. 2 BauGB beachtlicher 
Fehler oder ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel 
des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften 
oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, 
ist darzulegen.

Waldkirch, den 21.09.2017

gez. Roman Götzmann, Oberbürgermeister
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Sitzung des Ortschaftsrates Kollnau am 26. September

Am Dienstag, 26. September, beginnt um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rat-
hauses Kollnau (Rathausplatz 1) eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates
Kollnau. Auf der Tagesordnung stehen: 1. Fragen und Anregungen der Ort-
schaftsräte; 2. Neubebauung Friedrich-Ebert-Straße 28/30: Fassadengestaltung;
3. Friedhof Kollnau - Bestimmung einer zusätzlichen Urnenstelen-Aufstellungs-
fläche; 4. Besucherleitsystem - Erweiterung Kollnau; 5. Mittelanmeldung 2018;
6. Bauvorhaben im Stadtteil Kollnau; 7. Bekanntgaben aus der nichtöffentlichen
Sitzung vom 11.07.2017; 8. Allgemeine Bekanntgaben; 9. Fragen und Anregungen
der Zuhörer.

Sitzung des Ortschaftsrates Siensbach am 26. September

Am Dienstag, 26. September, beginnt um 19 Uhr im Rathaus Siensbach (Talbach-
straße 31) eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Siensbach. Auf der Tages-
ordnung stehen: 1. Fragen und Anregungen der Zuhörer; 2. Mittelanmeldung für
den Haushalt 2017; 3. Bekanntgaben; 4. Kleine Anfragen / Verschiedenes.

Sitzung des Gemeinderates der Stadt Waldkirch
am 27. September

Am Mittwoch, 27. September, beginnt um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses
Waldkirch (Marktplatz 1-5) eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Stadt
Waldkirch. Auf der Tagesordnung stehen: 1. Fragen und Anregungen der Zuhö-
rer; 2. Flüchtlinge in Waldkirch: Bericht; 3. Heimattage Waldkirch 2018: Bericht;
4. Änderung der Abwassersatzung; 5. Änderung der Wasserversorgungssat-
zung; 6. Hochwasserschutz Dettenbach: Vorstellung der Maßnahme Regenrück-
haltebecken; 7. Standortmarketing: Bericht; 8. Unternehmensbefragung: Ergeb-
nispräsentation; 9. Projekt Kernig: Bericht; 10. Fairtrade Town; 11. Stadtwerke
Waldkirch GmbH: Kommunalbürgschaft zur Finanzierung des Glasfaserausba-
us; 12. Stadtbau Waldkirch GmbH: Jahresabschluss 2016; 13. Stadtbau Waldkirch
GmbH: Kommunalbürgschaft zur Finanzierung von Grunderwerb; 14. Bekannt-
gabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom
24.07.2017; 15. Weitere Bekanntgaben und kleine Anfragen.

Bundestagswahl:
Infos zur Wahl im Wahlkreis Emmendingen-Lahr

Bei der Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, sind im Wahlkreis Em-
mendingen-Lahr rund 218.000 Personen ab 18 Jahren wahlberechtigt. Die Wahl-
lokale sind am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer am Wahltag verhindert
ist oder per Briefwahl abstimmen will, erhält seine Briefwahlunterlagen im Rat-
haus seiner Heimatgemeinde. Das vorläufige Wahlergebnis für den gesamten
Wahlkreis steht voraussichtlich zwischen 21 und 22 Uhr fest. Die Ergebnisse für
alle 41 Gemeinden im Wahlkreis sowie das Gesamtergebnis werden am Sonn-
tag, 24. September, auf der Internetseite des Landratsamtes Emmendingen un-
ter www.landkreis-emmendingen.de veröffentlicht.

Bundestagswahl:
Rücksendung Wahlbriefe, Verlagerung Wahllokale

Aus gegebenem Anlass weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass Wahlbriefe
zur Bundestagswahl rechtzeitig aufgegeben werden müssen, damit die Stim-
men gezählt werden können. Die Wahlbriefsendung muss spätestens am Frei-
tag bis zum Zeitpunkt der letzten Leerung des Briefkastens eingeworfen wer-
den, sodass noch eine rechtzeitige Beförderung gewährleistet ist. Es ist ebenfalls
möglich, den Wahlbrief in den Hausbriefkasten des Rathauses einzuwerfen,
dessen Anschrift auf dem roten Wahlbriefumschlag aufgedruckt ist. Verspätet
eingehende Wahlbriefe werden nicht gezählt. Weiter wird bekannt gemacht,
dass in verschiedenen Gebäuden der Stadt Waldkirch mehrere Wahllokale un-
tergebracht sind beziehungsweise, dass einige Wahllokale verlagert wurden.
Bitte vergewissern Sie sich vorher anhand der Wahlbenachrichtigung, in wel-
chem Wahllokal Sie wählen können und unter welcher Anschrift sich dieses
befindet.

Bundestagswahl:
Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen

Zur Wahl des 19. Deutschen Bundestages am Sonntag, 24. September, sind alle
Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann die Stimme unab-
hängig von fremder Hilfe abgegeben werden, wenn man wegen schlechten Se-
hens die Wahlunterlagen selbst nicht lesen kann?
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Bundestagswahl bieten die Blinden-
und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung von sogenannten
Stimmzettelschablonen an. Die Stimmzettel werden in die Schablonen gelegt.
Die Felder für die „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausgespart. Auf der Scha-
blone sind in großer tastbarer Schrift Erläuterungen angebracht. Zusammen mit
der Schablone wird, ebenfalls kostenlos, eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD
kann mit handelsüblichen CD-Playern abgespielt werden. Auf dieser CD wird
die Benutzung der Schablone erklärt. Außerdem wird der Inhalt des Stimmzet-
telsvollständigwiedergegeben. Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen
Sie Personen, die sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die
Schablone und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts des amtlichen
Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und Sehbehindertenverbänden an un-
ter der Telefonnummer 0761 3 61 22.

Städtische Einrichtungen bleiben
am 29. September geschlossen

Wegen einer internen Veranstaltung bleiben das Rathaus, die Ortsverwaltun-
gen, die Wohnungswirtschaft, und alle städtischen Einrichtungen am Freitag,
29. September, geschlossen. Eine Ausnahme bilden die städtischen Kindergär-
ten. Hier bleibt lediglich der Kindergarten Spielinsel zu; die anderen Einrich-
tungen setzen ihren Betrieb wie gewohnt fort. Auch in der Musikschule läuft der
Unterricht zu den gewohnten Zeiten; es bleibt nur die Verwaltung geschlossen.
Das Bereitschaftstelefon der Technischen Betriebe läuft ebenfalls weiter. Tel.:
07681 / 474 35 20.

„Tag des Helfers“ mit Fahrzeugweihe

Am Wahlsonntag, 24. September, veranstalten die Freiwillige Feuerwehr Wald-
kirch, Abteilung Kollnau, das DLRG Kollnau e.V. und der DRK-Ortsverein Koll-
nau e.V. einen gemeinsamen Tag des Helfers und laden die Bevölkerung herzlich
dazu ein. Die Vereine und Institutionen stellen ihre Fahrzeuge und Gerätschaf-
ten zur Schau und erklären ihre Arbeit hautnah. Das Programm beginnt um 11

Uhr: Zunächst stellt der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Köndringen
sein Können unter Beweis. Dann veranstaltet die Feuerwehr eine Schauübung,
die dem Publikum zeigt, wie ein Einsatz der Feuerwehren abläuft. Nach einer
weiterenAufführung des Spielmannszugeswerden zwei neu angeschaffte Fahr-
zeuge des DRK Ortsvereines und der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch, Abtei-
lung Kollnau, von Pfarrer Heinz Vogel eingeweiht. Im Anschluss wird das Ju-
gendblasorchester Gutach den Nachmittag begleiten; für das leibliche Wohl gibt
es Schnitzel, Grillwürste, Pommes, Kartoffelsalat, Kaffee, Kuchen und Waffeln.
Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird an die Waldkircher Hilfsorganisation
„drive to help e.V.“ gespendet.

Buchvorstellung Entstehung und Bedeutung
des Klosters St. Margarethen

Am Donnerstag, 5. Oktober, wird um 19 Uhr im Barocksaal des Elztalmuseums
das Buch „Das Kloster St. Margarethen in Waldkirch“ der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Das Buch ist dem Kloster St. Margarethen, das 918 von Herzog Burkhart
I. von Schwaben gegründet wurde, gewidmet. Fast 900 Jahre prägten das Frau-
enkloster und das Kollegiatstift St. Margarethen in Waldkirch das geistige Leben
im Elztal und darüber hinaus. Als Gastgeber der Heimattage 2018 blickt Wald-
kirch damit auf eine über 1.100-jährige Geschichte zurück. Anlässlich dieses
Jubiläums hat der Waldkircher Andreas Haasis-Berner die Geschichte des Frau-
enklosters erstmals umfassend untersucht. Auf 432 Seiten werden die pfarr-
und besitzrechtlichen Verflechtungen des Klosters ebenso dargelegt, wie die
Herkunft der Nonnen und Äbtissinnen. Einen großen Raum nimmt außerdem
die Geschichte der Herren von Schwarzenberg als Vögte des Klosters ein.

„The Art of Trio“ – Konzert im Elztalmuseum

Am Donnerstag, 28. September, treten im Elztalmuseum um 19.30 Uhr Johannes
Mössinger am Piano, Andy Hunter an der Posaune und Thomas Lähns am Bass
auf. „The Art of Trio“ nennen sich die drei Jazz-Musiker und entfalten bei ihren
Auftritten ein Feuerwerk aus treibenden „Grooves“ und tiefgreifenden Balla-
den. Der Eintritt beträgt 17 Euro, im Vorverkauf 15 Euro und für Kinder 9 Euro.
Karten im Vorverkauf gibt es im Elztalmuseum Waldkirch unter der Telefon-
nummer 07681 / 47 85 30 oder in der Buchhandlung Augustiniok unter der Te-
lefonnummer 07681 / 40 90 41.

Ausstellung junger Kunst im Elztalmuseum

Bis Sonntag, 24. September, zeigt das Elztalmuseum Werke, die aus einem
Kunstprojekt der Kastelbergschule zusammen mit der Malschule Boreiko her-
vorgegangen sind. In einem halbjährigen Projekt mit den 7. Klassen der Kastel-
bergschule hat Elisabetha Boreiko von der Malschule Boreiko die Schüler und
Schülerinnen mit verschiedenen Techniken in der Kunst vertraut gemacht. Sie
haben sich mit unterschiedlichen Materialien auseinandergesetzt, die schwie-
rige Umsetzung von Perspektive, das Phänomen von Licht und Schatten bewäl-
tigt. Dies war für die Schüler Grundlage, Objekte und Träume ihrer Phantasie,
in einem Bild darzustellen. Die Bilder sind nun in einer Ausstellung im Elztal-
museum zu bewundern.

Interkulturelle Wochen in Waldkirch

Die „Interkulturelle Wochen 2017 in Waldkirch“ laufen noch bis zum 8. Oktober.
Folgende Veranstaltungen stehen auf dem Programm: Am Samstag, 23. Septem-
ber, lädt der Caritasverband für den Landkreis Emmendingen e.V. von 10 bis 14
Uhr in die Schlettstadtallee zum interkulturellen Picknick ein. Auf fliegenden
Teppichen kann man unter alten Bäumen kulinarische Köstlichkeiten aus fer-
nen Ländern genießen, mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, sich von
Musik und anderem überraschen lassen. Kosten: keine, bitte Picknickdecke so-
wie eigenes Geschirr und Besteck mitbringen.
Am Dienstag, 26. September, wird im Rahmen der „Interkulturellen Woche“ in
Waldkirch eine Exkursion zur Synagoge und zum Jüdischen Museum in Em-
mendingen angeboten. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr in der Bahnhofshalle in Wald-
kirch, die Rückkehr ist gegen 13 Uhr geplant. Die Kosten betragen 5 Euro plus
einen Fahrschein nach Emmendingen. Anmeldung bis Montag, 25. September,
per E-Mail an frick@stadt-waldkirch.de oder unter der Telefonnummer 07681 /
40 42 38. Am Mittwoch, 27. September, bieten verschiedene Referenten unter
dem Titel „Syrien – Innenansichten eines faszinierenden Landes“ Einblicke in
ihr Heimatland. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 im Großen Saal im Katho-
lischen Gemeindezentrum St. Margarethen (Kirchplatz 7).
Weitere Details und Informationen gibt es unter www.stadt-waldkirch.de.

Blutspenden in Waldkirch-Kollnau

Am Montag, 25. September, findet zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Fest-
halle (Vogteistraße 3, 79183 Waldkirch-Kollnau) die nächste Blutspendeaktion
der DRK statt. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen. Alternati-
ve Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blutspende sind unter der
gebührenfreien Hotline 0800-1194911 und im Internet unterwww.blutspende.de
erhältlich.

Netzwerk Flüchtlinge: Treffen am 26. September

Am Dienstag, 26. September, trifft sich das Netzwerk Flüchtlinge Waldkirch von
18 bis 20 Uhr im Evangelischen Pfarramt Kollnau (Paul-Gerhardt-Weg 1).
Das Netzwerk Flüchtlinge ist einZusammenschlussvon zahlreichen Einrichtun-
gen, Initiativen und Personen, die Flüchtlinge unterstützen. Ziel des ‚Netzwerk
Flüchtlinge Waldkirch‘ ist es, Flüchtlinge vor Ort in allen Lebenslagen zu unter-
stützen und hierfür konkrete Angebote zu entwickeln und umzusetzen. Es dient
außerdem als gemeinsame Plattform für Austausch und Information. Weitere
Informationen im Büro für Migration und Integration bei Mario Frick per E-Mail
an frick@stadt-waldkirch.de oder unter der Telefonnummer 07681 / 40 42 38.

Landratsamt am 27. September

mit allen Dienststellen geschlossen
Das Landratsamt Emmendingen ist mit allen Dienststellen am Mittwoch, 27.
September, wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Die Mitarbeiter
sind auch telefonisch nicht erreichbar. Dies gilt auch für die Kfz-Zulassung und
die Führerscheinstelle im „Haus am Festplatz“. Am Donnerstag, 28. September,
ist das Landratsamt wieder zur gewohnten Zeit von 8.30 bis 12 Uhr sowie von
14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle sind bereits um
7.30 Uhr geöffnet.

Sprechstunde Beirat für Menschen mit Behinderung

Die nächste Sprechstunde für Menschen mit Behinderung findet am Montag, 25.
September, von 10 bis 11 Uhr im Generationenbüro im Rathausinnenhof statt.
Jeder Mensch, egal mit welcher Behinderung, kann sein Anliegen besprechen

und sich Rat und Hilfe holen. Weitere Informationen gibt es unter der Telefon-
nummer 07681 / 404 232 oder per E-Mail an info@behindertenbeirat-wald-
kirch.de.

Klimaschutz-Arbeitskreis: Plenum am 28. September

Der Klimaschutz-Arbeitskreis Waldkirch lädt zu seinem nächsten Plenum am
Donnerstag, 28. September, um 19.30 Uhr ins Rote Haus (Emmendinger Str. 3)
ein. An diesem Abend informiert Inna Lomako von der Stadtverwaltung über
das geplante Prozedere bei der Erarbeitung eines Waldkircher Klimaschutzkon-
zeptes. Mit dem Klimaschutzkonzept soll eine strategische Entscheidungshilfe
für die Transformation Waldkirchs zu einer klimafreundlichen Kommune ge-
schaffen werden. Anschließend gibt es Berichte aus den Arbeitsgruppen und
bei einem gemütlichen Ausklang Gelegenheit für weiterführende Gespräche
und Diskussionen. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zu diesem
Plenum herzlich eingeladen.

Freifahrt für Kinder im gesamten RVF-Gebiet

Am Wahlsonntag, 24.September, können alle Kinder kostenlos Bus und Bahn
im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) nutzen. Grund ist der Internationale
Weltkindertag vom 20.September. Am darauffolgenden Sonntag wird dieser
Tag traditionell mit einem großen Weltkindertags-Fest im Freiburger Seepark
gefeiert. Aus diesem Anlass fahren Kinder bis einschließlich 14 Jahren am 24.
September 2017 im gesamten RVF-Gebiet im Nahverkehr kostenlos. Das RVF-
Gebiet umfasst die Stadt Freiburg sowie die Landkreise Emmendingen und
Breisgau-Hochschwarzwald. Weitere Informationen gibt es unterwww.vag-frei-
burg.de.

Sammlung von gut erhaltenen Waren auf dem Recyclinghof

Die Waldkircher Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft „WABE“ sam-
melt auch in diesem Herbst wieder in Kooperation mit der Abfallwirtschaft des
Landratsamtes Emmendingen noch gut erhaltene, gebrauchsfähige Gegenstän-
de auf einigen Recyclinghöfen. Am Samstag, 30. September, wird von 9 bis 14
Uhr auf dem Recyclinghof in Waldkirch gesammelt. Angenommen werden Ge-
genstände wie Geschirr und Besteck, Vasen und Dekoartikel, Tischdecken und
Bettwäsche, funktionsfähige Küchengeräte und Elektrogeräte sowie Spielwaren
aller Art. Zwei „WABE“-Mitarbeiter nehmen die Waren entgegen und treffen
eine erste Vorauswahl, da nicht alle Produkte aufgrund ihrer Qualität oder
Markttauglichkeit für den geplanten späteren Verkauf im WABE-Kaufhaus „Hin
und Weg“ geeignet sind. Für bestimmte Produkte – zum Beispiel alte Röhren-
fernseher - gibt es einfach keinen Markt mehr. Die Abfallwirtschaft bittet daher
um Verständnis, wenn nach der Sichtung durch die WABE nicht alle Gebraucht-
waren angenommenwerden können. Wer jedoch die abgelehnten Gegenstände
nicht wieder mit nach Hause nehmen will, kann sich bezüglich der richtigen
Entsorgung an die Betreuer auf dem Recyclinghof wenden.
Konkrete Auskünfte, ob und welche Gegenstände gebraucht werden, erteilen
die Mitarbeiterinnen der „WABE“ gerne auch vorab unter der Telefonnummer
07681 / 4740 556. Gut erhaltene Gebrauchtwaren können im Kaufhaus „Hin und
Weg“ in der Damenstraße 2 in Waldkirch (Montag bis Freitag von 9 bis 12.30
Uhr und 14.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr) erworben werden.

Aktuelle und kommende Straßensperrungen in Waldkirch

Sattlergäßli:Die Vollsperrung des Sattlergäßli wird weiterhin benötigt - voraus-
sichtlich bis zum 20. Oktober.
Lange Straße: Die Lange Straße in Waldkirch im Bereich Haus Nr. 90-94 muss
wegen Abbrucharbeiten vom 25. bis zum 28. September, jeweils von 9 bis 16
Uhr voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist eingerichtet.
Ignaz-Bruder-Straße: Die Ignaz-Bruder-Straße vor dem Haus Nr. 3 muss wegen
Fahrbahnsanierungsarbeiten vom 25. bis 29. September voll gesperrt werden.
Kreuzungen Kandelstraße, Heinrich-Baumer-Straße, Schlößlestraße und Höd-

lerstraße, Giselastraße: die Abwasserschächte in diesen Bereichen müssen er-
neuert werden; deshalb werden die Kreuzungen vom 25. September bis 20. Ok-
tober jeweils für eine Woche voll gesperrt.
Alte Dorfstraße: Für den Neubau „Neue Ortsmitte Drescheschopf“ muss die
Alte Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 23 vom 20. September bis zum 13.
Oktober voll gesperrt werden.
Hauptstraße, Rechenweg: Das Baugebiet „Am Elzufer“ wird derzeit erschlos-
sen. Deshalb muss der Bereich Hauptstraße und Rechenweg in vier Bauab-
schnitten, der erste bis voraussichtlich Ende September, voll gesperrt werden.
Geh- undRadweg über die Elz: Für den Bau der neuen Elzbrücke kommt es beim
Geh- und Radweg im Bereich des Logistikzentrums der „SICK AG“ und der L186
zu Beeinträchtigungen.
Mauermattenstraße, Adolf-Ruth-Straße, Buchholzer Straße, Radweg Freibur-

gerstraße 25-29, Hans-Jakob-Straße und Unterfelder Weg sowie Fabrikstraße

und Hauptstraße bis zur Lange Straße, Ecke Theodor-Heuss-Straße

Zur Einrichtung von schnelleren Internetverbindungen durch die Stadtwerke
Waldkirch finden in diesen Bereichen derzeit Erschließungsarbeiten statt; es
muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Darüber hinaus muss der
Geh- und Radweg im Bereich Freiburger Straße 25-29 bis voraussichtlich Ende
September voll gesperrt werden.
Waldstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Talstraße, Hildastraße

Zur Einrichtung von schnelleren Internetverbindungen durch die Telekom fin-
den in diesen Bereichen derzeit Erschließungsarbeiten statt; es muss mit Ver-
kehrsbehinderungen gerechnet werden.
Jahnstraße und Adalbert-Stifter-Straße: Wegen umfangreicher Sanierungs-
und Umgestaltungsarbeiten bleiben die Jahnstraße und die Adalbert-Stifter-
Straße bis voraussichtlich März 2018 voll gesperrt. Die Arbeiten erfolgen in
Bauabschnitten. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Fußgänger
und Radfahrer kommen an den Sperrstellen vorbei.
Heitereweg: Wegen der Sanierungsarbeiten am Turm der Kastelburg voraus-
sichtlich bis Ende September mit Zulieferverkehr über den Heitereweg zum Bru-
der-Klaus-Krankenhaus und weiter über die Holzfahrwege durch den Wald zur
Burg zu rechnen. Radfahrer und Fußgänger sollten diesen Bereich in diesem
Zeitraum nach Möglichkeit umgehen. Die Absperrungen im Bereich der Bauar-
beiten auf dem Burggelände sind aus Gründen der Unfallverhütung dringend
zu beachten. Der Turm selbst bleibt bis zur Fertigstellung verschlossen.
Am Schänzle: Das Baugebiet Am Schänzle wird derzeit erschlossen. In diesem
Bereich werden bis mindestens Ende Oktober Halteverbotsschilder aufgestellt.

Allgemeiner Veranstaltungskalender

Eine Übersicht über die Veranstaltungen aller Vereine und Institutionen in
Waldkirch gibt es auf dem Veranstaltungskalender der Tourismusgesellschaft
ZweiTälerLand, der die Stadt Waldkirch angehört: www.zweitälerland.de.
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